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Regeste

Strafvollzug mit Electronic Monitoring | [Das JuWe wies ein Gesuch des
Beschwerdeführers um Verbüssung einer Freiheitsstrafe mittels elektronischer
Überwachung mit Verfügung vom 24. April 2023 unter anderem mangels Nachweis einer
geregelten Arbeit im Sinn des Art. 79b Abs. 2 lit. c StGB ab. Auf ein Gesuch des
Beschwerdeführers um Wiedererwägung dieser Verfügung trat es am 7. Juni 2023 nicht ein.
Dagegen beschritt der Beschwerdeführer den Rechtsweg.] Mit einem
Wiedererwägungsgesuch wird die erstinstanzlich verfügende Verwaltungsbehörde ersucht,
auf ihre Anordnung zurückzukommen und sie abzuändern oder aufzuheben. Es ist kein
eigentliches Rechtsmittel, sondern ein blosser Rechtsbehelf. Die Behörde muss sich damit
nur unter bestimmten Voraussetzungen befassen und allenfalls auf ihre Verfügung
zurückkommen, etwa wenn sich die massgebenden Sachumstände seit dem Entscheid
wesentlich geändert haben. Lehnt es die Behörde ab, auf ein Wiedererwägungsgesuch
einzutreten, kann dagegen grundsätzlich kein Rechtsmittel ergriffen werden - es sei denn
mit der Begründung, die Behörde habe zu Unrecht das Vorliegen der
Eintretensvoraussetzungen verneint (zum Ganzen E. 3.1). Mit seinem
Wiedererwägungsgesuch machte der Beschwerdeführer weder ergänzende Ausführungen
zu seiner angeblichen selbständigen Erwerbstätigkeit, noch brachte er zusätzliche Belege
bei. Er tat mithin keine massgebliche Änderung des rechtserheblichen Sachverhalts dar.
Nachdem das Gesetz für die Anordnung der besonderen Vollzugsform der elektronischen
Überwachung zwingend voraussetzt, dass die verurteilte Person einer Arbeit, Ausbildung
oder Beschäftigung von mindestens 20 Stunden pro Woche nachgeht, ist nicht zu
beanstanden, dass das JuWe auf das Wiedererwägungsgesuch nicht eintrat (E. 3.2-4).
Abweisung.

Erwägungen

E. 4
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 5.1
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a
Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Zu prüfen bleibt sein Gesuch um
unentgeltliche Prozessführung:

E. 5.2
Gemäss § 16 Abs. 1 VRG haben Private, welchen die nötigen Mittel fehlen und deren
Begehren nicht offenkundig aussichtslos erscheinen, auf Ersuchen Anspruch auf
unentgeltliche Prozessführung. Offenkundig aussichtslos sind Begehren, deren Chancen auf



Gutheissung um derart viel kleiner als jene auf Abweisung erscheinen, dass sie kaum als
ernsthaft bezeichnet werden können (Kaspar Plüss, Kommentar VRG, § 16 N. 46).
Mittellos ist, wer nicht in der Lage ist, die Gerichtskosten aus seinem Einkommen – nach
Abzug der Lebenshaltungskosten – innert nützlicher Frist zu bezahlen (Plüss, § 16 N. 20).

E. 5.3
Nachdem der Beschwerdeführer in seinem Wiedererwägungsgesuch in Bezug auf die für
die besondere Vollzugsform des Electronic Monitoring zwingend vorauszusetzende
Beschäftigung bzw. Erwerbstätigkeit weder veränderte Umstände geltend machte noch
neue Beweismittel beibrachte oder nur schon die bereits im Gesuchverfahren vom
Beschwerdegegner angeforderten Unterlagen beibrachte, muss die Beschwerde als
offenkundig aussichtslos bezeichnet werden. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer
sinngemäss geltend macht, sich erfolgreich selbständig gemacht bzw. ein "stabiles
Geschäft" zu haben und seinen Lebensunterhalt selbst zu finanzieren, weshalb es
widersprüchlich wäre, anzunehmen, er sei mittellos bzw. nicht in der Lage, die
Gerichtskosten innert nützlicher Frist zu bezahlen. Sein Gesuch um Gewährung
unentgeltlicher Prozessführung ist mithin abzuweisen. Eine Parteientschädigung steht ihm
nicht zu (§ 17 Abs. 2 VRG).
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